




dabei sein mitreden immer mitreden





Anmeldung
Bitte zurücksenden per Fax an: +49(0) 2241 2341 199

 

Firma  (mit Angabe der Rechtsform, z.B. AG, GmbH) 
 

Name 
 

Straße 
 

PLZ, Stadt 
 

Land 
 

Telefon 
 

Fax 
 

E-Mail						      Homepage 
 

HRB 
 

UID-Nr. DE

Hiermit buchen wir verbindlich:

❍	 Platin-Sponsorparket		  9.900 Euro
❍	 Gold-Sponsorpaket		  4.250 Euro
	 ❍ Düsseldorf		 (pro Konferenztag)

	 ❍ Frankfurt

	 ❍ München

❍	 Silber-Sponsorpaket		  1.750 Euro
	 ❍ Düsseldorf		 (pro Konferenztag)

	 ❍ Frankfurt

	 ❍ München 

 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die AGB der SIGS DATACOM GmbH. Alle Preise verstehen  
sich zzgl. gesetzl. MwSt. Alle Buchungen gelten gemäß unseren umseitig abgedruckten  
allgemeinen und besonderen Geschäftsbedingungen. Die Rechnungsstellung erfolgt nach  
Auftragseingang. Der Rechnungsbetrag ist zahlbar innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungsda-
tum, jedoch vor Veranstaltungsbeginn.

Ort, Datum, Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel 

Über uns als Veranstalter
Als führender Weiterbildungsanbieter für die Themenbereiche Software-Programmierung und -Architektur sowie Busi-
ness Intelligence und Data Warehousing bietet SIGS-DATACOM Software-Architekten, IT-Projektleitern, erfahrenen Program-
mierern, Entwicklern sowie Business Intelligence/Data Warehousing-Professionals, -Projektleitern und -Consultants hoch-
wertige Fachinformationen an. Unser Leistungsspektrum umfasst neben den Fachkongressen OOP in München, der SET 
in Zürich und verschiedenen Seminarreihen, die Publikationen OBJEKTspektrum, JavaSPEKTRUM und BI-SPEKTRUM.  
SIGS-DATACOM ist offizieller Partner der OMG (Object Management Group USA) sowie des TDWI (The Data Warehousing Institute) und für 
alle Konferenzen und Seminare in Deutschland, Schweiz und Österreich zuständig.

Vertragspartner und Veran-
stalter: 

SIGS DATACOM GMBH
Lindlaustr. 2 c
53842 Troisdorf, Deutschland  
Tel.: +49 (0) 22 41  23 41 100  
Fax: +49 (0) 22 41  23 41 199
info@sigs-datacom.de 
www.sigs-datacom.de 
 
Bankverbindung  
Kreissparkasse Köln 
BLZ 370 502 99 
Konto-Nr. 0311 024 047 
BIC COKSDE33 
IBAN DE15370502990311024047 
 
Deutsche Bank Köln 
BLZ  370 700 60
Konto-Nr. 01067 552 00 
BIC  DEUTDEDK 
IBAN DE 26370700600106755200 

Amtsgericht Siegburg 
HRB 6552 
UID-Nr. DE 214364249 
Steuer-Nr. 220/5762/0933

Düsseldorf

Frankfurt

München

13. OBJEKTspektrum Information Days

Agile Softwareentwicklung



1.		 Anmeldung und Zulassung

(1)	 Die Anmeldung zu einer Messe oder Ausstellung (Veranstaltung) erfolgt einzeln oder 
gemeinschaftlich schriftlich per Postbrief, per Fax oder per E-Mail, und ist verbindlich. Die 
Anmeldung ist ein Vertragsangebot an den Veranstalter. Mit der Anmeldung werden die 
Allgemeinen Teilnahmebedingungen verbindlich vom Anmeldenden anerkannt.

(2)	 Über die Zulassung des Anmeldenden und der angemeldeten Gegenstände zu der 
Veranstaltung entscheidet der Veranstalter durch eine schriftliche Bestätigung. Die 
Zulassung gilt nur für die angemeldeten Gegenstände, die in der Bestätigung bestimmten 
Aussteller und die darin angegebene Standfläche. Andere als die angemeldeten und 
zugelassenen Gegenstände dürfen nicht ausgestellt werden. Mit der Bestätigung kommt 
der Vertrag zustande. In die Anmeldung aufgenommene Vorbehalte oder Bedingungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch den 
Veranstalter.

(3)	 Der Veranstalter kann aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere wenn die zur 
Verfügung stehenden Standfläche nicht ausreicht, einzelne Aussteller oder Anbieter von 
der Teilnahme ausschließen und, wenn es für die Erreichung des Veranstaltungszwecks 
erforderlich ist, die Veranstaltung auf bestimmte Ausstellergruppen oder Anbietergruppen 
beschränken. Er ist ferner berechtigt die Ausstellung angemeldeter Gegenstände zu 
untersagen, die sich belästigend, gefährdend oder sonst wie als ungeeignet erweisen 
könnten. 

2.	 Standflächenzuteilung

(1)	 Die Standflächenzuteilung wird vom Veranstalter unter Berücksichtigung des Ver-
anstaltungsablaufs sowie der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten vorgenommen. In 
der Anmeldung geäußerte Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit beachtet. Die 
zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist für die Standflächenzuteilung 
nicht allein maßgebend.

(2)	 Der Veranstalter ist  erforderlichenfalls berechtigt, Größe, Form und Lage der zuge-
teilten Fläche auch noch nach Bestätigung in geringem Umfang zu verändern. 
Von der Notwendigkeit einer solchen Maßnahme macht der Veranstalter dem Aus-
steller unverzüglich Mitteilung, wobei er ihm nach Möglichkeit eine gleichwertige 
andere Standfläche zuteilt. Verringert sich die Standmiete, so erfolgt Erstattung. 
Schadensersatzansprüche sind beiderseits ausgeschlossen. 

(3)	 Ein Tausch der zugeteilten Standfläche mit einem anderen Aussteller sowie eine 
teilweise oder vollständige Überlassung der Standfläche an Dritte (weiterer Aussteller) 
ist ohne Zustimmung des Veranstalters nicht gestattet. Die Zulassung weiterer Aussteller 
unterliegt einer zusätzlichen Gebühr. Für die Erfüllung aller Ausstellerverpflichtungen 
durch die weiteren Aussteller haftet der Aussteller.

3.	 Standmieten, Pfandrecht

(1)	 Miete und Zahlungsweise sind gesondert festgelegt.

(2)	 Die Bezahlung der Standmieten zum Fälligkeitstermin ist Voraussetzung für die Übergabe 
und Nutzung der zugeteilten Standfläche. 

(3)	 Zur Sicherung seiner Forderungen behält sich der Veranstalter vor, das 
Vermieterpfandrecht auszuüben und das Pfandgut nach schriftlicher Ankündigung  
freihändig zu verkaufen. Eine Haftung für Schäden an dem Pfandgut wird, außer im Falle 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, nicht übernommen.

4.	 Rücktritt des Ausstellers

(1)	 Der Rücktritt von der Anmeldung ist bis zum Eingang der Anmeldebestätigung und 
Zulassung möglich. Nach der Zulassung hat der Aussteller die volle Miete auch dann  
zu zahlen, wenn er absagt oder nicht teilnimmt. Der Veranstalter behält sich darüber 
hinaus vor, Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

(2)	 Gelingt dem Veranstalter eine anderweitige Vermietung der Standfläche, so behält 
er gegen den vom Vertrag zurückgetretenen Erstmieter einen Anspruch auf Kosten-
beteiligung in Höhe von 25% der ihm in Rechnung gestellten Standmiete. Dem 
zurückgetretenen Aussteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass der Schaden des 
Veranstalters geringer ausfällt.

5.	 Widerruf von Zulassung und Standflächenbestätigung

(1)	 Der Veranstalter ist zum Widerruf der Zulassung und zur anderweitigen Vergabe der 
Standfläche in folgenden Fällen berechtigt: 
› Der Aussteller lässt im Falle der Nichtzahlung der Standmiete zum Fälligkeitstermin 	
eine vom Veranstalter gesetzte Nachfrist fruchtlos verstreichen.  
› Die Voraussetzungen für die Standflächenbestätigung seitens des angemeldeten 	
Ausstellers sind nicht mehr gegeben, oder dem Veranstalter werden nachträglich 	
Gründe bekannt, deren rechtzeitige Kenntnis eine Nichtzulassung gerechtfertigt 
hätten. 
› Der Aussteller verstößt gegen das Hausrecht des Veranstalters. 

(2)	 Auch in diesen Fällen behält sich der Veranstalter die Geltendmachung von Schadens-
ersatzansprüchen vor.

6.	 Standaufbau, Standausstattung, Standgestaltung

(1)	 Der Ausstellungsstand muss dem Gesamtplan der Veranstaltung angepasst sein. Der 
Veranstalter behält sich vor, den Aufbau unpassend oder unzureichend ausgestatteter 
Stände zu untersagen oder auf Kosten des Ausstellers abzuändern.

(2)	 Die Standfläche muss während der gesamten Dauer der Veranstaltung zu den 
festgesetzten Öffnungszeiten ordnungsgemäß ausgestattet und mit fachkundigem 
Personal besetzt sein. Der Aufbau muss spätestens bis zum Aufbauendtermin 
abgeschlossen und der Stand von Verpackungsmaterial geräumt sein. Der Abtransport 
von Ausstellungsgütern und der Abbau von Ständen vor Schluss der Veranstaltung ist 
unzulässig.

(3)	 Firma und Sitz des Ausstellers müssen durch eine Standbeschriftung deutlich sichtbar 
gemacht werden.

(4)	 Eine Überschreitung der festgesetzten Höhenbegrenzung für die Stände bedarf der 
Zustimmung des Veranstalters. Das gleiche gilt für die Ausstellung von besonders 
schweren Ausstellungsgütern. Verankerungen im Hallenboden sind nicht zulässig.

(5)	 Nach Beendigung der Veranstaltung ist die Standfläche bzw. der Grundaufbau, so weit er 
vom Veranstalter erstellt worden ist, unbeschädigt zurückzugeben und der ursprüngliche 
Zustand wieder herzustellen. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung verursacht 
oder nicht unverzüglich nach Schadenseintritt gemeldet werden, hat der Aussteller 
zu ersetzen. Ausstellungsgüter, die sich nach dem Abbautermin noch auf den Ständen 
befinden, können auf Kosten des Ausstellers abtransportiert und eingelagert werden. 

7.	 Höhere Gewalt und Absage aus wichtigem Grund

(1)	 Muss der Veranstalter auf Grund höherer Gewalt oder anderen vergleichbaren wichtigen 
Gründen eine noch nicht begonnene Veranstaltung absagen, so hat er die Aussteller 
unverzüglich hiervon zu unterrichten. Der Anspruch auf  Standmiete entfällt. Der Veran-
stalter kann jedoch vom Aussteller bei ihm in Auftrag gegebene Arbeiten in Höhe der 
entstandenen Aufwendungen in Rechnung stellen, soweit das Ergebnis der Arbeiten für 
den Aussteller noch von Interesse ist.

(2)	 Sollte der Veranstalter in der Lage sein, die Veranstaltung zu einem späteren Termin 
durchzuführen, so hat er den Aussteller hiervon unverzüglich zu unterrichten. Die 
Aussteller sind berechtigt, innerhalb einer Woche nach Zugang dieser Mitteilung die 
Teilnahme zu dem veränderten Termin abzusagen. In diesem Falle haben sie Anspruch 
auf Rückerstattung bzw. Erlass der Standmiete.

(3)	 Muss der Veranstalter auf Grund Eintritts höherer Gewalt eine begonnene Veranstaltung  
verkürzen oder absagen, so hat der Aussteller keinen Anspruch auf Rückzahlung oder 
Erlass der Standmiete.

8.	 Werbung 

(1)	 Werbung ist nur innerhalb der vom Aussteller gemieteten Standfläche für die eigene 
Firma des Ausstellers und nur für die von ihr hergestellten oder vertriebenen Erzeugnisse 
oder Dienstleistungen erlaubt, soweit diese angemeldet und zugelassen sind.

(2)	 Die Verwendung von Geräten und Einrichtungen, durch die auf optische oder akustische 
Weise eine gesteigerte Werbewirkung erzielt werden soll, bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des Veranstalters.

(3)	 Werbung politischen Charakters ist grundsätzlich unzulässig.

9.	 Reinigung

(1)	 Der Veranstalter sorgt für die allgemeine Reinigung des Messe- und Ausstellungsgeländes 
und der Hallengänge. 

(2)	 Die Reinigung des Standes obliegt dem Aussteller, sofern nicht in besonderen 
Teilnahmebedingungen anders geregelt. Sie muss täglich vor Öffnung der Veranstaltung 
beendet sein. 

10.	 Bewachung 

(1)	 Die allgemeine Bewachung des Messe- und Ausstellungsgeländes geschieht durch 
Beauftragte des Veranstalters. Durch die allgemeine Überwachung bleibt die in Ziffer 11 
getroffene Haftungsregelung unberührt. 

(2)	 Dem Aussteller wird empfohlen, für die Beaufsichtigung seines Standes und 
seiner Ausstellungsgegenstände selbst zu sorgen und Schäden durch geeigneten 
Versicherungsschutz abzuwenden. Für eine zusätzliche Standbewachung muss sich der 
Aussteller auf seine Kosten des vom Veranstalter eingesetzten Bewachungsunternehmens 
bedienen. 

11.	 Allgemeine Haftung, Versicherung, Unfallschutz 

(1)	 Für Schäden bei Versagen von Einrichtungen, Betriebsstörungen oder sonstigen die 
Veranstaltung beeinträchtigenden Ereignissen haftet der Veranstalter nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, Diebstahl und sonstigen 
Untergang von Ausstellungsgütern und Standausstattungen und deren Folgeschäden. 

(2)	 Die Bewachung der Ausstellungsstände und Exponate obliegt dem Aussteller. Es wird 
nachdrücklich empfohlen, für den Versicherungsschutz der Ausstellungsstücke zu 
sorgen.

12.	 Hausrecht, Zuwiderhandlungen

(1)	 Der Aussteller unterwirft sich während der Veranstaltung auf dem gesamten 
Messegelände dem Hausrecht des Veranstalters. 

(2)	 Verstöße gegen die Allgemein Teilnahmebedingungen oder gegen die Anordnungen im 
Rahmen des Hausrechts berechtigen den Veranstalter, wenn die Zuwiderhandlungen 
nach Aufforderung nicht eingestellt werden, zur sofortigen entschädigungslosen 
Schließung des Standes zu Lasten des Ausstellers und ohne Haftung für Schäden.

13.	 Erfüllungsort

Erfüllungsort ist Troisdorf. Das gilt auch für den Gerichtsstand, wenn der Mieter Vollkaufmann 
oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland hat. 

14.	 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag unvollständig sein, so bleiben die übrigen 
Klauseln des Vertrags oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer Gültigkeit 
unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine solche Bestimmung ersetzt, die dem 
Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vertragslücken.

Stand November 2008

Allgemeine Teilnahmebedingungen 
für Messen und Ausstellungen von SIGS DATACOM GmbH (Veranstalter)


